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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1980

Norm

ABGB §1052 B1

WEG §24 Abs1 Z4

Rechtssatz

Gegenseitigkeitsverhältnis zwischen den baulichen Mängeln und der Darlehensrückzahlung, weil die

Darlehensrückzahlung eine zwischen dem Wohnungswerber und dem Wohnungseigentumsorganisator vereinbarte

Form der Abstattung des vom Wohnungswerbers für den Erwerb der Eigentumswohnung zu zahlenden Kaufpreis ist,

soweit dieser die sofort zu erbringenden Eigenmittel übersteigt. Ein vertraglicher Ausschluß des

Leistungsverweigerungsrechts zu unzulässig.
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